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P lante il A - P lanze ic hnung

P lante il A - Le ge nd e
Z EICHN ERISCHE FESTSETZ UN GEN

Re c hts grund lage n 
Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Neubek anntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S . 3634), zuletzt geändert 
durch Art. 1 G vom 27.10.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257) 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatS chG) i. d. F. der Bek anntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S . 2542), zuletzt 
geändert durch Art. 48 G vom 23.10.2024 (BGBl.2024 I Nr. 32 
Gesetz zum S chutz vor schädlichen Umwelteinwirk ungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterun-
gen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImS chG) i. d. F. der Bek anntmachung vom 
17.05.2013 (BGBl. I S . 1274), zuletzt geändert durch Art. 1 G vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 
T hüringer Bauordnung (T hürBO) i. d. F. der Neubek anntmachung vom 02.07.2024 (GVBl. S . 298) 
T hüringer Gemeinde- und Landk reisordnung (T hüringer K ommunalordnung - T hürK O) i. d. F. der Bek anntma-
chung vom 28.01.2003 (GVBl. S . 41), zuletzt geändert durch Art. 33 G vom 02.07.2024 (GVBl. S . 277, 288) 
T hüringer Gesetz für Natur und Landschaft (T hürNatG) i. d. F. der Neubek anntmachung vom 30.07.2019 (GVBl. 
S . 323) 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 
- PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S . 58), zuletzt geändert durch Art. 6 G vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I S . 
189) 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstück e (BauNVO - Baunutzungsverordnung) i. d. F. der Neube-
k anntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S . 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 G vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 176) 

Ve rfahre ns ve rm e rke  
Das Ve rfahre n zur 4. Änd e rung m it Erwe ite rung d e s  Be bauungs plane s  Ge we rbe ge bie t „ GE N ord “ wird  im  
Re ge lve rfahre n ge m . § 9 BauGB ge führt.  
1. Der Aufstellungsbeschluss zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „GE Nord“ wurde vom 

S tadtrat der S tadt Bad Langensalza in der S itzung am … … … … … . gem. §  2 Abs. 1 BauGB gefasst und orts-
üblich bek annt gemacht. 

2. Der Vorentwurf der 4. Änderung mit Erweiterung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „GE Nord“, bestehend 
aus der Planzeichnung und der Begründung, wurde vom S tadtrat der S tadt Bad Langensalza in der S itzung 
am … … … … … … … gebilligt. Die Durchführung der frühzeitigen Beteiligungsverfahren gem. §  3 Abs. 1 und §  4 
Abs. 1 BauGB wurden beschlossen.  

3. Nach öffentlicher Bek anntmachung im Amtsblatt der S tadt Bad Langensalza am … … … … … … … wurde der 
Vorentwurf nebst Begründung in der Z eit vom … … … … … … … bis … … … … … … … öffentlich ausgelegt. Z eit-
gleich erfolgte die Bereitstellung der digitalen Daten des Vorentwurfes auf der Internetseite der S tadt Bad 
Langensalza. Die Behörden, Nachbargemeinden und weitere T räger öffentlicher Belange wurden mit S chrei-
ben vom … … … … … … …  gem. §  4 Abs. 2 BauGB über die Auslegung informiert und um Abgabe einer S tel-
lungnahme zum vorliegenden Entwurf gebeten. 

4. Der Entwurf der 4. Änderung mit Erweiterung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „GE Nord“, bestehend 
aus der Planzeichnung und der Begründung mit Umweltbericht, wurde vom S tadtrat der S tadt Bad Langen-
salza in der S itzung am … … … … … … … gebilligt. Die öffentliche Auslegung der Unterlagen und die Beteiligung 
der Behörden und Nachbargemeinden wurden beschlossen.  

5. Nach öffentlicher Bek anntmachung im Amtsblatt der S tadt Bad Langensalza am … … … … … … … wurde der 
Entwurf nebst Begründung und Umweltbericht in der Z eit vom … … … … … … … bis … … … … … … … öffentlich 
ausgelegt. Z eitgleich erfolgte die Bereitstellung der digitalen Daten des Entwurfes auf der Internetseite der 
S tadt Bad Langensalza. Die Behörden, Nachbargemeinden und weitere T räger öffentlicher Belange wurden 
mit S chreiben vom … … … … … … …  gem. §  4 Abs. 2 BauGB über die Auslegung informiert und um Abgabe 
einer S tellungnahme zum vorliegenden Entwurf gebeten. 

6. Der S tadtrat der S tadt Bad Langensalza hat in seiner S itzung am … … … … … … …  die zum Entwurf eingegan-
genen Bedenk en und Anregungen geprüft und einen Beschluss über deren Berück sichtigung gefasst (Abwä-
gung gem. §  1 Nr. 7 BauGB). 

7. Der S tadtrat der S tadt Bad Langensalza hat in seiner S itzung am … … … … … … …  die 4. Änderung mit Erwei-
terung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „GE Nord“ in der Fassung vom … … … … … … …  als S atzung 
beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt. 

 
Die Durchführung der Verfahrensschritte 1 -  7 wird bestätigt. 
 
 
 Bad Langensalza, den ......................... Bürgermeister / S iegel 
 
8. Die vom S tadtrat der S tadt Bad Langensalza in der S itzung am … … … … … … …  beschlossene 4. Änderung 

mit Erweiterung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „GE Nord“ der S tadt Bad Langensalza wurde mit Ver-
fügung des Landratsamtes Unstrut-Hainich-K reis vom … … ..… ..… …  mit AZ .: … … … … … … … … … … .…  gem. 
§  10 BauGB genehmigt. 

 
 
 M ühlhausen, den ......................... Landratsamt Unstrut-Hainich-K reis 
 
9 Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser S atzung mit seinen Festsetzungen durch Z eichnung, Farbe, S chrift 

und T ext mit dem hierzu ergangenen S atzungsbeschluss des S tadtrates der S tadt Bad Langensalza vom 
… … … … … … …  übereinstimmt. S atzung ausgefertigt: 

 
 
 Bad Langensalza, den ......................... Bürgermeister / S iegel 
 
10. Bek anntmachung / Ink rafttreten (§  10 BauGB): Die Genehmigung der 4. Änderung mit Erweiterung des Be-

bauungsplanes Gewerbegebiet „GE Nord“ der S tadt Bad Langensalza wurde am ......................... im Amtsblatt 
der S tadt Bad Langensalza (Nr. … … ) des Jahrgangs …  vom … … … … … … …  ortsüblich bek annt gemacht. Die 
4. Änderung mit Erweiterung des Bebauungsplanes tritt gemäß §  10 Abs. 3 S atz 4 BauGB mit der Bek annt-
machung am … … … … … … …  in K raft. 

 
 
 Bad Langensalza, den ......................... Bürgermeister / S iegel 

Erklärung: 
Es wird bescheinigt, dass die Flurstück e mit den Grenzen und Bezeichnungen im gek ennzeichneten Gel-
tungsbereich mit dem Liegenschaftsk ataster nach dem S tand vom … … … … …  übereinstimmen. Der Gebäu-
denachweis k ann vom örtlichen Bestand abweichen. 
 
Leinefelde-W orbis, ......................... T LBG 

Bad  Lange ns alza

Hinwe is e

vorhandene Gebäude mit Hausnummer19

1:17.500M

Sons tige  P lanze ic he n

Umgrenzung der von der Bebauung freizuhaltenden S chutzflächen (hier: S ichtfelder)
gem. §  9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, S tellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen
(hier: Gemeinschaftswerbeanlagen) gem. §  9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

N ac hric htlic he  Übe rnahm e  ge m . § 9 Abs. 6 BauGB

Baugrenzen gem. §  9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB / §  23 BauNVO
Baugrenze

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen gem. §  9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

unterirdische Leitung ELT  / Gas / W asser
oberirdische Energiefreileitung E-M ast

Grünflächen gem. §  9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
öffentliche Grünfläche

Planungen, Nutzungsregelungen, M aßnahmen und Flächen für M aßnahmen zum S chutz, zur Pflege und zur
Entwick lung von Natur und Landschaft gem. §  9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, S träuchern und sonstigen Bepflanzungen
gem. §  9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB
Umgrenzung von Flächen zum Erhalt von Bäumen, S träuchern und sonstigen Bepflanzungen
gem. §  9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

gesetzlich geschütztes Biotop gem. §  30 BNatS chG i. V. m. §  15 T hürNatG
(Angaben gem. T LUBN, S tand: 10/2025 und K artierung, S tand: 08/2025)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen
gem. §  16 Nr. 5 BauNVO, z. B. M aß der
baulichen Nutzung

Firstausrichtung gem. §  9 Abs. 4 BauGB,
§  95 T hürBO

M aß der baulichen Nutzung gem. §  9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § §  16-21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen in M etern als Höchstmaß mit Bezugspunk t Oberk ante GeländeFH 15 m
ü. OK G

P lante il B - Te xtlic he  Fe s ts e tzunge n

Verk ehrsflächen gem. §  9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB
öffentliche S traßenverk ehrsfläche
Bereich ohne Ein- und Ausfahrt
S traßenbegrenzungslinie

GRZ Grundflächenzahl, z.B. 0,6

Te xtlic he  Fe s ts e tzunge n – ve rble ibe nd e r Be re ic h d e r 3. P lanänd e rung 
(Übernahme der textlichen Festsetzungen aus der 3. Änderung) 
1.  Planungs re c htlic he  Fe s ts e tzunge n (§ 9 BauGB und  BauN VO) 
1.1 Art der baulichen Nutzung (§  9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § §  1 15 BauNVO)  
 GE - Gewerbegebiet (gemäß §  8 BauNVO)  
 GI - Industriegebiet (gemäß §  9 BauNVO)  
1.1.1 Im Baugebiet (GE) sind folgende Nutzungen unzulässig. 
 - Einzelhandelsbetriebe 
 - Vergnügungsstätten 
1.1.2 Im gesamten Gebiet worden die ausnahmsweise zulässigen W ohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-

personen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter gemäß §  8 (39 Punk t 1 BauNVO ausgeschlossen 
1.1.3 Auf der Fläche des Planungsgebietes oder T eilflächen des Planungsgebietes sind nur Betriebe und Anla-

gen zulässig, die immissionswirk sam je m² Grundstück sfläche die unter Punk t 4 der Begründung aufge-
führten flächenbezogenen S challleistungspegel nicht überschreiten. (S challimmissionsprognose Nr. LG 
191 05 vom 25.04.2005) 

1.2 M aß der baulichen Nutzung (§  9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § §  16-21a BauNVO)  
 Grundflächenzahl GRZ  0,6  
1.3 Höhe der baulichen Anlagen (§  18 BauNVO)  
1.3.1 Gebäudehöhe 
 Bezugspunk te für die Gebäudehöhen ist Oberk ante Gelände (0K G) in der Gebäudemitte 
1.4 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstück sfläche (§  23 BauNVO)  
1.4.1 Garagen, überdachte S tellplätze und Nebenanlagen nach § §  12 und 14 BauNVO 
 sind nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig.  
1.4.2 S tellplatze nach §  12 BauNVO sind in der nicht überbaubaren Fläche zulässig, wenn  
 - nach jedem 4. S tellplatz eine Bauminsel von mind. 10 m² entsteht und 
 - diese Bauminsel mit mind. 1 standortgerechtem Laubbaum bepflanzt und dauerhaft unterhalten wird und  
 - lediglich eine T eilversiegelung des S tellplatzes (z.B. Ökopflaster) erfolgt 
1.4.3 Nach §  9 Abs. 1 Nr. 25a Bau GB werden entlang der S traße "Am Fliegerhorst" 1,5 m breite Pflanzstreifen 

und zur offenen Flur hin 3 m breite Pflanzstreifen festgesetzt. An den inneren Grundstück sgrenzen sind 
Pflanzstreifen von je einem M eter anzulegen. Z wischen dem vorhandenen Gewerbegebiet und den Erwei-
terungsflächen wird ein Pflanzstreifen von 3 m Breite und von den Erweiterungsflächen zur offenen Flur 
hin ein Pflanzstreifen von 10 m Breite festgesetzt. Je angefangene 100 m² Pflanzstreifen ist 1 großk roniger 
Laubbaum (S tammumfang 8 bis 10 cm) entsprechend Pflanzliste 1 und 2 S träucher nach Pflanzliste 2 zu 
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Ausgefallene Gehölze sind zu ersetzen. 

1.5 S onstige Festsetzungen 
1.5.1 Geh-. Fahr- und Leitungsrechte (§  9 Abs.1 Nr.21 BauGB 
 1.1 Leitungsrecht zugunsten des Verbandswasserwerk es Bad Langensalza 
 1.2 Geh- und Leitungsrecht zugunsten der Allgemeinheit 
 1.3 Leitungsrecht zugunsten der Energieversorgungsunternehmen 
 1.4 Leitungsrecht zugunsten des Gasversorgungsunternehmens 
 1.5 Leitungsrecht zugunsten des Abwasserzweck verbandes "M ittlere Unstrut" des Ver- 

 bandwasserwerk es Bad Langensalza, der EV Bad Langensalza GmbH und der Deut- 
 schen T elek om. 

1.5.2 Im Bereich der Energiefreileitungen sind die vom Energieversorgungsunternehmen festgesetzten Bauein-
schränk ungen (DIN VDE ü21 O) zu berück sichtigen. 

1.5.3 Im Bereich der S ichtdreieck e dürfen Anpflanzungen nur bis zu einer Höhe von 0,80 m erfolgen. (§ 9, Abs.1, 
Nr.27 BauGB)  

1.5.4  Nach §  9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB wird in der öffentlichen Grünfläche westlich des Gewerbegebietes 
eine Fläche von 500 m² für die Errichtung eines Feuerlöschteiches nach DIN 14210 in K ombination mit der 
Versick erung von Niederschlagswasser vorgesehen.  

 Die bereitzustellende Löschwassermenge muss mindestens 192 m³ für die Z eitdauer von 2 S tunden betra-
gen.  

 Die ungehinderte Z ufahrt von 16t- Nutzfahrzeugen an die W asserentnahmestelle Ist zu gewährleisten und 
ständig freizuhalten. 

2. Grünord ne ris c he  Maßnahm e  (§ 1a; 9, Abs.1 N r.20 BauGB)  
 Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes als zu erhalten gek ennzeichneten Bäume sind vor Be-

einträchtigungen und Verlust zu schützen und in die Gestaltung der S traßen und Anlagen einzubezie-
hen.  

 Entlang der S traße Am Fliegerhorst (Erschließungsstraße I und II) sind 20 hochstämmige mittelk ronige 
Laubbäume (S tammumfang 15 bis 20 cm) als S traßenbegleitgrün zu pflanzen und zu unterhalten (Auswahl 
von 1 und 2 S orten von Arten der Pflanzliste 1).  

 Auf den öffentlichen Grünflächen im Geltungsbereich sind 130 hochstämmige, großk ronige Laubbäume 
(W interlinden) oder ein entsprechendes ök ologisches Äquivalent zu pflanzen und zu unterhalten. 

 Auf den privaten Baugrundstück en ist mindestens je 1.000 m² Grundstück sfläche ein großk roniger Laub-
baum als Hochstamm, Obstgehölz zu pflanzen und zu unterhalten.  

 Z ur empfohlenen Bepflanzung der Einzäunung der privaten Baugrundstück e sind einheimische Arten sowie 
Z iersträucher (Artenauswahl siehe Pflanzliste 2) aus freiwachsenden Heck en zu verwenden.  

 Außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „Nord“ werden als Ausgleichs-
maßnahmen festgesetzt: 

 - Errichtung eines Grünzuges entlang der T hamsbrück er Landstraße (L 1031) vom GE bis zum  
 Böhmen auf einer Gesamtfläche von 6.500 m² mit Pflanzfestsetzung (1). 

 - Erweiterung der vorhandenen Biotopfläche im südöstlichen Geltungsbereich um eine Fläche von 10.000 
 m² auf dem Flurstück  37/76 der Flur 6 zwischen Geltungsbereich und Freihaltebe- 
 reich der Hochdruck gasleitung mit Pflanzfestsetzung (2). 

 - Als Ersatzmaßnahme wird auf einer Fläche von 2,35 ha, entlang der obersten Berme des Nord- 
 hanges der Garnision III eine S treuobstwiese angelegt und dauerhaft unterhalten 
 mit Pflanzfestsetzung (3). 

 - Umsetzung der Ortsrandeingrünung auf einer Fläche von 1,0 ha zwischen dem GE Hom- 
 burger W eg und der Verk ehrsanbindung zur B 247 mit Pflanzfestsetzung (2). 

 Für die beschriebenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden folgende Pflanzfestsetzungen getrof-
fen:  
(1) je 75 m² 1 großk roniger Laubbaum mit einem S tammumfang von 15 bis 20 cm und 2 S träucher (mind. 

2x verschult). 
(2) je 100 m² ein Laubbaum mit einem S tammumfang von 8 bis 10 cm und 2 S träucher (mind. 2x ver-

schult). 
(3) je 100 m² ein hochstämmiger Obstbaum (alte S orten K ern- und S teinobst) mit einem S tammumfang 

von 10 bis 12 cm. 
 Die benötigten Flächen werden teilweise außerhalb des Bebauungsplanes zur Verfügung gestellt (Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahme). Es handelt sich hierbei um die Grundstück e, der Gemark ung Bad Langen-
salza 
Flur 1: Flurstück e 31/16, 125/31, 109/30, 119/30, 124/30, 134/30, 143/30, 132/31, 166,59, 129/63, 

133/63, 144/63,  
Flur 2: Flurstück  52/7 
Flur 4: Flurstück e 738/2, 743/2  
Flur 6: Flurstück e 37/76, 49/3, 49/4, 51/3, 51/4, 52/1, 52/3, 53 und 54. 
Innerhalb des Bebauungsplanes erfolgen Ausgleichsmaßnahmen auf den Flurstück en der  
Flur 6: T eilflächen der Flurstück e 48/3 und 37/127, 48/4 
Flur 2: Flurstück e 52/47, 47/9, T eilflächen der Flurstück e 52/51 und 52/49.  

 Die Ausgleichsmaßnahme wird den Baugrundstück en der Erweiterungsflächen zugeordnet und zwar im 
Verhältnis der bebaubaren Grundstück sflächen.  

 Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind zeitgleich und im Verhältnis mit den Erschließungsarbeiten 
und der vorgesehenen Flächenversiegelung durchzuführen. 

3.  Bauord nungs re c htlic he  Vors c hrifte n (§ 9 Abs. 4 BauGB und  § 83 ThürBO) 
3.1 W erbeanlagen (§  13 T hürBO) sind nur an der S tätte der Leistung und an den im Bebauungsplan T eil A 

ausgewiesenen S tellen zulässig. S ie d ürfen die T raufhöhe nicht überschreiten.  
 W erbeanlagen, von denen eine weithin sichtbare W irk ung nach Norden, W esten oder S üden ausgeht. sind 

unzulässig. 
 

  Festsetzung entfällt, da Z uordnung zum Geltungs-
bereich der 4. Änderung mit Erweiterung  

 

Te xtlic he  Fe s ts e tzunge n für d e n Be re ic h d e r 4. Änd e rung m it Erwe ite rung 
1. Art d e r baulic he n N utzung (§ 9 Abs. 1 N r. 1 BauGB, §§ 1, 8 und  9 BauN VO) 

Gemäß Planzeichnung werden Gewerbegebiete (§  8 BauNVO) und Industriegebiete (§  9 BauNVO) festge-
setzt. 

1.1 Für die Gewerbegebiete werden folgende Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung getroffen: 
Z ulässig sind:  
- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe (§  8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO) 
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude (§  8 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO) 
- T ank stellen (§  8 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO) 
- Energiespeicher 
Nicht zulässig sind: 
- Einzelhandelsbetriebe (§  8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO) 
- Anlagen für sportliche Z weck e (§  8 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 
- W ohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 
dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind 
(§  8 Abs. 3 Nr. 1 BAuNVO) 

- Anlagen für k irchliche, k ulturelle, soziale und gesundheitliche Z weck e (§  8 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO) 
- Vergnügungsstätten (§  8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO) 

1.2 Für die Industriegebiete werden folgenden Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung getroffen: 
Z ulässig bzw. ausnahmsweise zulässig sind:  
- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe (§  9 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO) 
- T ank stellen (§  9 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO) 
Nicht zulässig sind: 
- W ohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die 
dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind 
(§  9 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO) 

- Anlagen für k irchliche, k ulturelle, soziale und gesundheitliche Z weck e (§  9 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO) 
1.3 Es sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräuschemissionen einschließlich des Fahrverk ehrs auf 

den Betriebsgrundstück en je Quadratmeter Grundfläche (= Baugebietsfläche ohne Festsetzungen gem. §  9 
Abs. 1 Nr. 25 BauGB) die folgenden festgesetzten Emissionsk ontingente LEK  für die T ages- und Nachtzeit 
nicht überschreiten.  

T eilfläche Emissionsk ontingente in dB 
LEK tags LEK nachts 

GE  
wird im Rahmen der Entwurfsbearbeitung ergänzt GI1 

GI2 
Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der Beur-
teilungspegel den Immissionsrichtwert nach T A Lärm um mindestens 15 dB(A) unterschreitet (Relevanz-
grenze).  
Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.  
Im Gewerbegebiet sind Betriebsbereiche gem. §  3 Abs. 5a Bundesimmissionsschutzgesetz i. V. m. der S tör-
fall-Verordnung, in denen S toffe der Abstandsk lasse I bis IV des Leitfadens „Empfehlungen für Abstände zwi-
schen Betriebsbereichen nach der S törfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der 
Bauleitplanung – Umsetzung §  50 BImS chG“ (S tand: November 2010) der K ommission für Anlagensicherheit 
(K AS ) vorhanden sind, und Betriebsbereiche, in denen S toffe der S törfall-Verordnung mit vergleichbaren Ei-
genschaften vorhanden sind, unzulässig. Ausnahmsweise k önnen Betriebsbereiche der Abstandsk lasse I zu-
gelassen werden, wenn im Genehmigungsverfahren der Nachweis erbracht werden k ann, dass sonstige 
Gefahren gem. §  3 Abs. 1 BImS chG und Auswirk ungen durch schwere Unfälle i. S . d. Artik els 3 Nr. 5 der 
Richtlinie 96/82/EG auf die benachbarten S chutzgüter nicht entstehen. 

bestehende S olarmodule
Baueinschränk ungen gem. DIN VDE 0210

Bemaßung (Angabe in M etern)3,0

Höhenpunk te gem. der 3. Änderung des Bebauungsplanes (Angaben in M etern üb. NHN)203.22

Höhenpunk te gem. DGM 1 (Angaben in M etern üb. NHN)204.4

K abeltrassenbestand der BOREAS  Energie GmbH:
Kabeltrasse 0038 Kabeltrasse 2-0137 Kabeltrasse 3-0212
Gashochdruck leitung der NET Z E Bad Langensalza GmbH

N utzungs s c hablone  d e r 3. Änd e rung 
Art der baulichen Nutzung  

(§  9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § §  1-15 BauNVO) 
Grundflächenzahl (GRZ ) 

(§  9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § §  16-21a BauNVO) 
maximale Höhe baulicher Anlagen 

(m ü. nächstgelegenem Höhenbezugspunk t) 
 (§  9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,§  18 BauNVO) 

 N utzungs s c hablone  d e r 4. Änd e rung 
Art der baulichen Nutzung  

(§  9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § §  1, 8 und 9 
BauNVO) 

Grundflächenzahl (GRZ ) 
(§  9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § §  16-21 BauNVO) 

maximale Höhe baulicher Anlagen 
(m ü. Bezugspunk t NHN) 

(§  9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §  18 BauNVO) 
Emissionsk ontingent 

in db (A)/m² (T ag / Nacht) 
 

Nutzungsartengrenze

Flurgrenze
Flurstück sgrenze mit Grenzpunk t und
Flurstück snummer52/18

2. Maß d e r baulic he n N utzung (§ 9 Abs. 1 und  3 BauGB, §§ 16 – 21 BauN VO) 
2.1 Grundflächenzahl: Für das Gewerbe- und die Industriegebiete wird eine Grundflächenzahl von GRZ  = 0,8 

festgesetzt.  
2.2 Höhe der baulichen Anlagen: Die maximale Höhe der baulichen Anlagen bezogen auf deren höchsten Punk t 

wird auf 217 m ü NHN festgesetzt. Dabei darf die festgesetzte maximale Höhe der baulichen Anlagen für 
S chornsteine, Anlagen der Lüftungstechnik , S olaranlagen und sonstige technische Aufbauten ausnahmsweise 
um bis zu 1,5 m überschritten werden. 

3 Übe rbaubare  und  nic ht übe rbaubare  Grund s tüc ks fläc he  (§ 23 BauN VO)  
3.1 Garagen, überdachte S tellplätze und Nebenanlagen nach § §  12 und 14 BauNVO sind nur innerhalb der über-

baubaren Flächen zulässig.  
3.2 S tellplatze gem. §  12 BauNVO und Lagerflächen gem. § §  8 Abs. 1 Nr. 1 . §  9 ABs. 2 Nr. 1 BAuNVO sind auch 

in der nicht überbaubaren Fläche zulässig  
4. Grünfläc he  (§ 9 Abs. 1 N r. 15 BauGB) 

Die Grünfläche im Osten des GI2 wird als öffentliche Grünfläche mit der Z weck bestimmung Verk ehrsbegleit-
grün festgesetzt. Innerhalb der Grünfläche ist im Bereich des festgesetzten Leitungsrechtes die Anlage eines 
3,5 m breiten Geh- und Radweges zulässig. 

5. Aufs c hüttunge n und  Abgrabunge n (§ 9 Abs. 1 N r. 17 BauGB) 
Aufschüttung und Abgrabungen sind bis zu einer Höhe von 1,5 m zulässig. Dabei hat die Anpassung an die 
angrenzenden Flächen mit einer Böschungsneigung von 1:1,5 zu erfolgen. 

6. Fläc he n für Maßnahm e n zum  Sc hutz, zur P fle ge  und  zur Entwic klung von Bod e n, N atur und  Land s c haft 
(§ 9 Abs. 1 N r. 20 BauGB) 

 Die Pk w-S tellplätze sind in versick erungsfähiger Bauweise herzustellen.  
7. Fläc he n für Anpflanzunge n und  zum  Erhalt von Bäum e n, Sträuc he rn und  s ons tige n Be pflanzunge n 

(§ 9 Abs. 1 N r. 25 a/b BauGB) 
Für alle nachfolgenden Festsetzungen wird festgesetzt, dass ausschließlich heimische und standortgerechte 
Arten und S orten zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten sind. 

7.1 Im Norden der Industriegebiete GI1 und GI2 ist auf den mit dem Planz. 13.2.1 PlanzV festgesetzten Flächen 
zum Anpflanzen von Bäumen, S träuchern und sonstigen Bepflanzungen eine dreireihige S trauchheck e zu 
pflanzen. Die Pflanzung hat mit einem Regelabstand von 1 m x1,5 m zu erfolgen.  

7.2 Die öffentliche Grünfläche mit der Z weck bestimmung Verk ehrsbegleitgrün ist je angefangener 75 m² Grund-
fläche mit einem mittelk ronigen Laubbaum in der Pflanzqualität HS T  12-14 mit einem Regelabstand von 10 m 
sowie mit 2 S träuchern zu bepflanzen. Vorhandene Gehölze k önnen auf die Pflanzfestsetzung angerechnet 
werden. 

7.3 Auf den privaten Baugrundstück en ist je angefangener 1.500 m² Baufläche mindestens ein groß- oder mittel-
k roniger Laubbaum in der Pflanzqualität HS T  12-14 zu pflanzen. 

7.4 In den Baugebieten ist je 8 Pk w-S tellplätzen ein klein- oder mittelk roniger Laubbaum in der Pflanzqualität HS T  
12-14 in eine mind. 10 m² große Pflanzfläche zu pflanzen. 

8. Fe s ts e tzunge n ge m . § 9 Abs. 2 Satz 2 N r. 2 BauGB 
8.1 Für die Industriegebiete GI1 und GI2 wird festgesetzt, dass nach dem rechtsk räftigen Erlöschen der nach §  8 

LuftVG erteilten Genehmigung für den Verk ehrslandeplatz Bad Langensalza die maximale Höhe baulicher 
Anlage auf maximal 233 m ü NHN begrenzt wird.  

8.2 Für das GI1 wird ergänzend festgesetzt, dass der vorhandene Löschwasserspeicher erst beseitigt werden darf, 
wenn im GI1 ein Ersatzspeicher mit einer M indestwassermenge von 192 m³ zur Verfügung steht und von der 
Feuerwehr der S tadt Bad Langensalza abgenommen wurde.  

Bauord nungs re c htlic he  Fe s ts e tzunge n (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m . § 97 ThürBO) 
9. W e rbe anlage n (§ 10 ThürBO) sind nur an der S tätte der Leistung zulässig. S ie dürfen die Gebäudehöhe nicht 

überschreiten.  
10. Dac hge s taltung: Z ulässig sind für Gebäude ausschließlich Flachdächer bzw. flachgeneigte Dächer mit einer 

Dachneigung bis 15°. 
 
Ergänze nd e  Hinwe is e  
Maßnahm e n zum  Aus gle ic h i. S. d . § 1a Abs. 3 BauGB auße rhalb d e s  Satzungs ge bie te s  
Der Ausgleich der mit der 4. Änderung mit Erweiterung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „GE Nord“ verbun-
denen zusätzlichen Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt auch außerhalb des S atzungsgebietes. Die Flächen 
und M aßnahmen werden mit dem Entwurf festgelegt.  
 

Art der baulichen Nutzung gem. §  9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § §  8 und 9 BauNVO
Gewerbegebiet

Höhe baulicher Anlagen in M etern als Höchstmaß mit Bezugspunk t NHN217

Industriegebiet (GI1 und GI2)

mit Leitungsrechten zu belastende Fläche gem. §  9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB/

Leitung srecht zu Gunsten der Gasversorg ung sunternehmens1.4
1.3 Leitung srecht zu Gunsten der Energ ieversorg ung sunternehmen

1.5 Leitung srecht zu Gunsten des Abw asserz w eckverbandes „Mittlere Unstrut“, des Verbandw asserw erkes
Bad Lang ensalza, der EV Bad Lang ensalza GmbH und der Deutschen Telekom

Leitung srecht zu Gunsten des Verbandsw asserw erkes Bad Lang ensalza1.1
Geh- und Leitung srecht zug unsten der Allg emeinheit1.2

Änderungs- / Erweiterungsbereich der 4. Änderung
räumlicher Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
Gewerbegebiet „Power 2 Gas / Power to X  - Am Fliegerhorst"

räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes Gewerbegebiet
„GE Nord" mit der 4. Änderung

räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes Gewerbegebiet „GE Nord" mit der 4. Änderung
gem. §  9 Abs. 7 BauGB
Änderungs- und Erweiterungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet
„GE Nord" gem. §  9 Abs. 7 BauGB

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
gem. §  9 Abs. 1 Nr. 12 und 14 BauGB

Elek trizität W asser

mit der Z weck bestimmung:

Löschwasser


